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Stadt Putlitz öffentlich

Einreicher Erstellt am: Vorlage-Nr.
Herr Jonel / Leiter Bau-, Ordnungsamt 05.08.2021 09/21/40

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP-Nr.
Stadtverordnetenversammlung 26.08.2021 8.

Betreff:
 Teileinziehung der kommunalen Straße "Zur Burghofwiese" zur Absicherung und
Umsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Zur Burghofwiese" für künftiges
allgemeines und betreutes Wohnen gemäß § 8 Abs. 1 BbgStrG

Sachverhalt:
 Für die kommunale Straße Zur Burghofwiese  hat die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Putlitz in ihrer Sitzung am 25.02.2021 den Aufstellungsbeschluss für die 2.
Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) gefasst.

Damit wurde nun auch die Grundlage für ein künftiges betreutes Wohnen
pflegebedürftiger Menschen innerhalb des baulichen Sondergebietes Betreutes
Wohnen (SO BW) geschaffen, die Bebauungsmöglichkeiten des allgemeinen
Wohngebietes (WA) bleiben bestehen, sodass auch die künftige Bebauung zu
Wohnzwecken besonders für Familien mit hohem Platzbedarf und begrenzten
finanziellen Mitteln möglich sein wird.

Seit Jahren wird die Straße Zur Burghofwiese  jedoch auch sehr stark von LKW-
Fahrern besonders für das nächtliche Abstellen der Fahrzeuge (Dauerparken) genutzt,
womit dann auch gerade in den frühen Morgenstunden erhebliche
Immissionsbeeinträchtigungen für die unmittelbaren Wohnanlieger entstehen.

Gemäß § 8 Abs. 1 Brandenburgischem Straßengesetz (BbgStrG) kann eine gewidmete
Straße durch den Straßenbaulastträger mittels Allgemeinverfügung nachträglich auf
bestimmte Benutzungsarten und auch Benutzungszwecke durch eine Teileinziehung
beschränkt werden.

In der Straße Zur Burghofwiese  soll künftig zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung
der allgemeinen und besonderen Wohnzwecke sowie zur Absicherung des
Allgemeinwohles der Wohnanlieger dann für KFZ über 7,5t nur noch der Lieferverkehr
zugelassen werden.

Nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung wird die Teileinziehung durch
entsprechende Verfügung mit Rechtsbehelfsbelehrung 3 Monate vorher öffentlich
bekannt gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:
Beschilderungsaufwand ca. 150 EURO im laufenden Haushalt der Stadt Putlitz
abgesichert. 
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Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Putlitz beschließt die Teileinziehung der
kommunalen Straße Zur Burghofwiese . Künftig soll für Kraftfahrzeuge über 7,5t nur noch der
Lieferverkehr zugelassen werden. 
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